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WO BLEIBEN DIE ÖFFENTLICHEN BÜRGSCHAFTEN 
FÜR DEN KLEINWOHNUNGSBAU?

V O N  R E G .-B A U M E IS T E R  A . D. D R .-IN G . DO N D O R FF, A R C H IT E K T , KÖLN

Durch die Notverordnung des Reichspräsidenten 
v o m  1. Dezember 1950 wurde die Reidtsregierung 
ermächtigt, Reichsbürgschaften zur Förderung des 
Kleinwohnungsbaues zu übernehmen. Zu dieser 
Maßnahme sah sich die Reichsregierung veranlaßt, 
weil sie gleichzeitig über einen erheblichen Teil der 
Hauszinssteuer, der bis dahin dem AA ohnungsbau Vor
behalten war, anderweitig verfügte.

Die bescheidenen Mittel, die für den AS ohnungs
bau verbleiben, müssen gestreckt werden, statt zu 
Darlehen werden sie teilweise zu laufenden Zins
zuschüssen bestimmt. Die zweitstelligen Hypotheken 
zur Finanzierung der Wohnungsbauten müssen also 
in diesem Fall aus d e m  freien Markt besdiafft 
werden, und das ist in der erforderlichen Höhe nur 
möglich, wenn die zweitstelligen Hypotheken durch 
öffentliche Bürgschaften gesichert werden.
Dieser W e g  ist an sich nicht neu. Er ist schon seit 

Jahren vielfach von Gemeinden beschritten worden, 
denen die verfügbaren Mittel aus der Hauszinssteuer 
zur tatkräftigen Behebung der AS ohnungsnot nicht 
ausreichten, z. B. in Köln. Dabei war es bisher üb
lich, daß die S t ä d t e  die Bürgschaft für die zweit
stelligen Hypotheken übernahmen.

Nachdem nun das R e i c h  sich vor acht Monaten 
durch die erwähnte Notverordnung selbst als Träger 
der Bürgschaften zugunsten des Kleinwohnungsbaues 
erboten hatte, war die nächste verhängnisvolle Folge 
ein Beschluß des D e u t s c h e n  S t ä d t e t a g e s ,  w o 
nach k e i n e  städtischen Bürgschaften für den W o h 
nungsbau mehr übernommen wurden. Das geht so 
weit, daß selbst bei Bauvorhaben, die schon seit 
Jahren schwebten und bei denen schon Beschlüsse 
der städtischen Ausschüsse über Bewilligung von 
Hauszinssteuermitteln und Übernahme der städtischen 
Bürgschaft Vorlagen, die Städte alle bisherigen Be
schlüsse anfgehoben und die Bauherren und Archi
tekten an die Reichsregierung wegen Übernahme der 
Reichsbürgschaft verwiesen haben.

R  e i c h s b ü r g s c h a f t e n sind a b e r  t a t 
s ä c h l i c h  n i c ht  z u  e r l a n g e n !  Wohl hat der 
Reichsarbeitsminister Stegerwald a m  24. März Aus
führungsbestimmungen veröffentlicht und a m  25. Juni 
eine Mitteilung verbreitet, wonach er den Ländern 
die .„Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Über
nahme von Reichsbürgschaften zugunsten des Klein
wohnungsbaues“ zugeleitet sowie das A erfahren ge
regelt hat. Diese Mitteilung weckte in den beteiligten 
Kreisen die Hoffnung, daß nunmehr die Reichsbürg
schaften „in weitgehendem Umfang“, wie die Not
verordnung vom 5. Juni versprach, übernommen 
würden und damit der Baumarkt die langersehnte 
starke Belebung erfahren würde. Nachdem nun aber 
ein weiterer Monat fruchtlos dahingegangen ist, ver
kündet nun neuerdings der preußische Wohlfahrts
minister, daß

in Preußen von der Inanspruchnahme der Reichs
bürgschaften Abstand genommen worden ist.

Anstatt dessen beabsichtigt der preußische Finanz
minister, die s e l b s t s c h u l d n e r i s c h e  B ü r g 
s c ha f t  des p r e u ß i s c h e n  S t a a t e s  für 
50 M i l l i o n e n  R e i c h s m a r k  z u  ü b e r 
n e h m e n .  Sobald die Ermächtigung des Landtags 
hierzu vorliegt, ergeht wegen der A erteilung dieses 
Betrages besondere Anweisung.

So weit sind wir also in Preußen nach der A n 
kündigung der Reichsbürgschaften für den Klein
wohnungsbau! Hätte Preußen sich v o m  Reich u n 
a b h ä n g i g  gemacht, als die Reichsbürgschaften 
allzu lange auf sich warten ließen, wäre es etwa im 
Frühjahr schon zur Übernahme von Landesbürg
schaften übergegangen, so hätte es der Bauwirtschaft 
und damit auch der Gesamtwirtschaft im Lande einen 
bedeutenden Dienst geleistet. So aber bedeutet das 
n a c h t r ä g l i c h e  selbständige A orgehen in Preußen 
eine weitere unbegreifliche Aerzögerung einer gerade 
für Preußen so lebenswichtigen Angelegenheit. Ar
beitslosigkeit und Not nehmen darüber einen kata
strophalen Umfang an. Bauherren, Architekten und 
Unternehmer gehen zugrunde, die ihre Bauvorhaben 
für den Jahresbeginn unter erheblichem Kosten
aufwand vorbereitet hatten, die von Woche zu Woche, 
von Monat zu Monat vergebens auf die Reichsbürg
schaften gewartet haben und nun auf die Landes
bürgschaft vertröstet werden. Hunderttausende von 
Bauarbeitern lauern auf den Augenblick, da endlich 
in diesem Jahr die Bausaison beginnen soll, und 
Monat auf Alonat vergeht, und sie müssen dem 
Bürokratismus zuliebe weiter stempeln gehen! Dabei 
weiß nachgerade jeder, daß nur durch g r o ß 
z ü g i g e  A r b e i t s b e s c h a f f u n g  die trostlosen 
A erhältnisse auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden 
können. Auch der von der Reichsregierung ein
gesetzte Brauns-Ausschuß weist in seinem Anfang 
Mai abgegebenen Gutachten darauf hin, daß der 
Rückgang der Bautätigkeit für Industrie und öffent
liche Zwecke ohnehin eine scharfe Steigerung der 
Arbeitslosigkeit zur Folge hatte und daß daher die 
öffentliche Unterstützung des Wohnungsbaues nicht 
entbehrt werden kann.

N u n  ist die Unterstützung des Wohnungsbaues 
durch Bürgschaften noch die weitaus günstigste, weil 
a m  wenigsten Mittel erfordernde Art der öffent
lichen Unterstützung. W e n n  m a n  bedenkt, welch 
ungeheure Belastung die Hauszinssteuer für den not- 
leidenden Hausbesitz darstellt; welchen großen Aus
fall es für Reich, Länder und Gemeinden bedeutet, 
daß nach der Notverordnung v o m  1. Dezember 1950 
für alle Wohnungsbauten, die in der Zeit v o m  1. April 
1951 bis 1. April 1954 bezugsfertig werden, für die 
Zeit bis 1. April 1959 alle Steuern fortfallen; wenn 
m a n  schließlich bedenkt, welche ungeheuren Mittel 
für die wertschaffende Arbeitslosenfürsorge und ins
besondere für Erwerbslosen- und Wohlfahrtsunter
stützungen aufgewandt werden, so m u ß  m a n  d e m 
gegenüber die öffentliche Bürgschaft als aufierordent-. 
lieh vorteilhafte Art der Unterstützung bezeichnen,
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da sie nur die Bereitstellung eines verhältnismäßig 
kleinen Sicherungsstocks aus der Hauszinssteuer er
fordert und außerdem die Wohnungsnot gerade fui 
die noch fehlenden Kleinwohnungen beseitigen inltt.

U m  so unbegreiflicher ist es nun, daß die preu
ßische Regierung

nur für 50 Millionen Reichsmark Bürgschaften 
für ganz Preußen übernehmen will.

Sie muß sich doch sagen, daß das nur ein Tropfen 
auf einen heißen Stein ist. Das Zehnfache dieses Be
trages wäre m. E. das Mindeste, was nottut zur wirk
samen Ankurbelung der Bauwirtschaft in Preußen. 
Das bedeutet ja nicht auch eine Bereitstellung dieses 
Betrages, vielmehr wird nur ein kleiner Bruchteil 
davon als Sicherungsstock erforderlich sein

Die Reichsregierung hat eine große Verantwor
tung auf sich geladen, als sie a m  1 Dezember 1930 
durch die Notverordnung die Reichsbürgschaften für 
den Wohnungsbau ankündigte, ohne diese Ankündi
gung alsbald in die Tat umzusetzen Sie hatte die

verhängnisvolle Rückwirkung auf die städtischen 
Bürgschaften und damit die Zunahme der Arbeits
losigkeit auf d e m  Baumaj-kt voraussehen müssen. 
Nicht minder groß ist aber die Verantwortung der 
preußischen Regierung, nachdem sie die Inanspruch
nahme der Reichsbürgschaften abgelelmt hat. Es 
ergeht daher an sie ein lauter Ruf,

mit größter Beschleunigung, ehe der Baumarkt 
ganz zum Erliegen kommt, Bürgschaften für den 
Kleinwohnungsbau „in weitgehendem Umfang" 

zur Verfügung zu stellen.
Sollte dies in kürzester Frist „technisch“ nicht m ö g 
lich sein, so ist zur Rettung des Baumarktes eine 
Zwischenlösung unerläßlich derart, daß die G e 
m e i n d e n  ermächtigt und veranlaßt werden, 
Z w i s c h e n b ü r g s c h a f t e n  zu übernehmen, che 
durch Landesbürgschaften abgelöst werden sollen, 
sobald diese in Gang gesetzt sein werden. Schnelles, 
tatkräftiges Handeln erfordert gebieterisch die Not 
der Stunde!

DIE RECHTSLAGE BEIM  A B BR U C H  VO N  GEBÄU D EN
VO N  S TA D TB A U D IR E K T O R  D R .-IN O . A . O U T, M Ü N C H E N

Das Reichswohnungsmangelgesetz vom 26. Juli 
1923 bestimmt in seinem § 2 im e r s t e n Absatz, daß 
ohne vorherige Zustimmung der Gemeindebehörde 
a) Gebäude oder Teile von Gebäuden nicht abge
brochen, b) mehrere Wohnungen zu einer nicht ver
einigt werden dürfen. Nach dem z w e i t e n  Absatz 
des gleichen Paragraphen dürfen Rciume, die bis zum 
1. Oktober 1918 zu Wohnzwecken bestimmt oder be
nutzt waren, zu anderen Zwecken, insbesondere als 
Fabrik-, Lager-, Werkstätten-, Dienst- oder Gesdiäfts- 
räume nicht verwendet werden. Unmittelbar an diese 
Bestimmung des zweiten Absatzes schließt sich ein 
Satz an, der besagt, daß die Gemeindebehörde in be- 
sonderen Fällen Ausnahmen zulassen kann, wenn für 
clen beanspruchten R a u m  neuer W ohnraum erstellt 
wird. _

Hieraus ergibt sich, daß der Abbruch von G e 
bäuden oder Gebäudeteilen, die Vereinigung mehrerer 
Wohnungen zu einer und die Verwendung von Wohn- 
räumen (mit der oben angegebenen Einschränkung) zu 
anderen Zwecken der vorherigen Genehmigung der 
gemeindlichen Wohnungsämter, die in der Regel die 
„Gemeindebehörde“ vertreten, bedarf. Die Wohnungs
ämter können die Genehmigung erteilen oder ver
sagen. Sie haben die Genehmigung bisher in vielen 
Fällen erteilt, jedoch nicht immer bedingungslos, son
dern unter Auflagen, nämlich unter der Bedingung, 
daß für den Wohnraum, der dem Wohnungsmarkt ent
zogen wird, neuer Wohnraum zu erstellen ist, sei es 
direkt durch Neubau, sei es indirekt durch Zahlung 
einer Geldsumme an einen Fonds, der der Finan
zierung von Wohnungsneubau dient.

A m  23. Januar d. J. hat nun das Reichsgericht ein 
Urteil (III117/30) gefällt, in dem ausgesprochen wurde, 
daß die Wohnungsämter zwar die Genehmigung zur 
Benutzung von Wohnräumen für andere Zwecke von 
einer Gegenleistung abhängig machen dürfen, nicht 
aber die Genehmigung zum Abbruch von Gebäuden. 
Zur Begründung des Urteils, auf die im einzelnen 
hier nicht eingegangen werden soll, wird angeführt, 
daß sich der zweite Satz des zweiten Absatzes des 
§ 2 des Wohnungsmangelgesetzes, der von den Aus
nahmen handelt, nur auf den ersten Satz des zweiten 
Absatzes des § 2 beziehe, der von der Umwandlung 
von Wohnräumen handelt, nicht aber auf den ersten 
Absatz des § 2, der vom Abbruch von Gebäuden 
handelt. Es könne somit die Genehmigung zum A b 
bruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen entweder 
nur erteilt oder nur versagt, nicht aber von Gegen
leistungen abhängig gemacht werden. Für erteilte 
Genehmigungen zum Abbruch von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen geforderte Gegenleistungen könnten 
hiernach von den Gemeindebehörden (Wohnungs
ämtern) zurückgefordert werden. Tatsächlich sind auf 
Grund des erwähnten Reichsgerichtsurteils solche 
Rückforderungen bereits geltend gemacht worden. 
Weitere Rückforderungen werden vermutlich folgen.

Diese Rückforderungen sind aussichtlos, und zwar 
deshalb, weil das Urteil des Reichsgerichts von irrigen 
Voraussetzungen ausgeht. Dieses Urteil gründet sich, 
wie schon vorher angeführt wurde, darauf, daß es den 
zweiten Satz des zweiten Absatzes des § 2 des Reichs
wohnungsmangelgesetzes, der von den Gegenleistungen 
handelt, nur auf den ersten Satz des z w e i t e n  A b 
satzes, nicht aber auch auf den e r s t e n  Absatz des 
§ 2 bezogen wissen will. Tatsächlich ist aber nun die 
Druckweise, daß der § 2 des Reichswohnungsmangel- 
gesetzes in zwei Absätzen gedruckt ist, ein Versehen, 
das eine materielle Abänderung des Inhaltes des § 2 
unmöglich zur Folge haben kann. Daß es sidi u m  ein. 
Versehen bzw. u m  einen Druckfehler handelt, ist leicht 
nachzuweisen. Bis zum 26. Juli 1923 hat es ein 
„Reichswohnungsmangelgesetz“ nicht gegeben. Die 
gesetzliche Grundlage für die im Reichswohnungs
mangelgesetz behandelte Materie bildete bis dahin 
die mehrfach abgeänderte „Bekanntmachung über 
Maßnahmen gegen Wohnungsmangel“, abgekürzt all
gemein „Wohnungsmangelbekanntmachung“ genannt. 
Diese ist letztmals durch das „Gesetz zur Änderung 
der Bekanntmachung über Maßnahmen gegen Woh- 
nungsmangel“ vom 26. Juli 1923 (RGBl. Teil I S. 751) 
abgeändert worden. Dieses Abänderungsgesetz ent
hält die authentische und maßgebende Druckweise für 
den § 2 des Reichswohnungsmangelgesetzes, und zwar 
ist der § 2 in diesem Abänderungsgesetz fortlaufend, 
d. h. ohne Absatz gedruckt. Diese Fassung entspricht 
auch, wie ich festgestellt habe, der v o m  Reichstag be
schlossenen Fassung, die wiederum auf einem von 
Reichstagsabgeordneten eingebrachten Antrag beruht, 
der ebenfalls keinen Absatz aufweist. Es bezieht sich 
somit der letzte Satz des § 2, der von den Gegen
leistungen handelt, auf den g a n z e n  Paragraphen, 
also auch auf den e r s t e n  Satz, der v o m  Abbruch 
von Gebäuden und der Vereinigung mehrerer W o h 
nungen spricht. In dem erwähnten Abänderungs
gesetz, welches die richtige Druckfassung enthält, ist 
dann der Reichsarbeitsminister in Artikel IV er
mächtigt worden, die abgeänderte Bekanntmachung 
Uber Maßnahmen gegen Wohnungsmangel zusammen
hängend als „Reichswohnungsmangelgesetz“ zu ver
öffentlichen, was geschehen ist. Erst in dieser N e u 
veröffentlichung (RGBl. Teil I S. 754) erscheint der 
§ 2 zum erstenmal in der Druckweise von zwei A b 
sätzen. Es dürfte ohne weiteres einleuchten, daß eine 
solche nachträgliche, vom Gesetzgeber nicht gewollte 
äußerliche Abänderung nicht d e m  Inhalt des Gesetzes 
in seiner ursprünglichen Fassung berühren kann.

Das praktische E rgebnis der vorstehenden  A us
führungen ist dahin  zusam m enzufassen, daß d ie  Ge
m eindebehörden (gemeindlichen W ohnungsäm ter) be
rechtigt w aren  und nach w ie vor berechtig t sind, auch 
für die E rteilung von G enehm igungen zum  A bbrud l 
von G ebäuden oder G ebäudete ilen  und zur V erein i
gung m ehrerer W ohnungen G egenleistungen zu fo r
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dern  wie dies fü r den Fall der Genehm igung der Ver- der V ernunft und der B illigkeit handeln . So kom m en 
Wendung von Räum en, die bis zum 1. O ktober 1918 G egenleistungen selbstverständlich nicht in F rage, 

W ohnzwecken bestim m t oder benutzt w aren, für wenn bei dem A bbruch eines G ebäudes W olm raum  
andere, insbesondere fü r Geschäftszwecke, unum- überhaup t nicht vernichtet w ird. Auch sind E rsatz
s tritten  d e r Fall ist. Das ist auch nur logisch; denn forderungen sicherlich dann nicht am  P latze, w enn es 
eine E rsatzleistung, die sdion bei anderw eitiger Ver- sich um verw ahrloste und baufällige W ohngebäude 
W endung eines W ohnraum s unum stritten  gefordert handelt und an deren  S telle neue, gesundheitlich ein
w erden darf, ist noch berechtigter, w enn der W ohn- w andfreie W ohnungen erste llt w erden. Eine E rsatz
raum  durch Abbruch überhaup t vernichtet w ird. Des leistung w ird  in der Regel nu r dann berech tig t sein, 
w eiteren  ergib t sich aus den vorhergehenden Aus- w enn durch den Abbruch b r a u c h b a r e W ohnungen 
tührungen , daß die Rückforderung solcher Gegen- vernichtet w erden. Auch in solchen F ällen  w ird von 
leistungen, die fü r die E rteilung solcher Genehmi- F all zu Fall das Ausmaß der zu fordernden  E rsatz
gungen bereits gew ährt w urden, aussichtslos ist, da leistung genau zu überlegen und insbesondere zu be- 
ein neuer Rechtsstreit nach der e rö rte rten  Rechtslage denken sein, bevor ein B auvorhaben durch über- 
zugunsten d er G em eindebehörde ausgehen müßte. triebene E rsatzforderungen  unmöglich gemacht wird,

• i 6u i anin un£l darf n id it hindern, daß die Ge- ob es heute nicht wichtiger ist, A rbeit zu schaffen, als 
m em debehörden bei der S tellung von Ersatzforde- auf einer auf dem  Papier stehenden E rsatzforderung  
rungen nach w irtschaftlichen und nach G rundsätzen zu bestehen. —

DIE KR ISE  DES ALTH AU SBESITZES
V O N  R E G .-B A U M E IS T E R  A . D. D R .-IN G . ER NST RUNG E, BERLIN

D ie ' oia Monat zu Monat fallende R entabilitä t b a n k e n  die Lage des großstädtischen H ausbesitzes 
auu i • m e-r A lthausbesitzes, insbesondere des völlig verkennt, wenn sie im m er noch d aran  fest- 

hausb'esitzes, in dessen H äusern  Großwohnungen hält, s ta tt A m ortisationshypotheken einfache D ar- 
si.cn beiinden, beunruhig t m ehr und m ehr nicht nur lehnshypotheken zu geben.
die betreffenden H auseigentüm er, die G efahr ist be- Richtig w ar diese M aßnahme zu einer Zeit, wo 
reits so groß geworden, daß die Preuß. S taatsregie- m an m it einem dauernden  Steigen des G rund- und 
rung sich mit I lanen über eine U nterstü tzung und Bodenwertes rechnen konnte. F a l s c h  w ar diese 
über H ilfsm aßnahm en befaßt. Politik, nachdem an  ein Steigen der B odenw erte gar

Es ist m it Bestim m theit zu erw arten , daß Erleich- nicht m ehr zu denken  w ar

ä  des die nSelbst wenn diese Td;ifo fu- . üle Preum H ypothekenbanken m  absehbare r Zeit
ob jek t so durchgreifend sein wird, daß wirtschaftlich d tiT d e r  W e r r if e ^ b d ie h e n e n ^ H ”’ V erliUSte ü b era lte rte  und infole-edessen f ü r  a l l e  „ r .  , , „ . d e r beliehenen H auser dauernd  fallt,
ren tab le  H äuser T n  f  f n  z e 1 f ä 11 e n  w ieder ge- ! eine entsprechende Abschreibung erfolgt,
sunden können, so wird es doch im m er bei Einzel- Fel™  hle?h Prophezeiung bestim m t w ieder ohne 
aktionen bleiben da ein sehr trroßpr Prnzpnt^nty ^ trotzdem  sie erneu t an d ie G efahren
vielleicht der größere Teil der wirtschaftlich ü b e r ’ *;riI!n e r t> j  n t VUr dem  H aus- uncl G rundbesitz 
a lte rten  Großw ohnungen gar nicht aufzuteilen  ist; drollen’ 80n^ rn  de“  Preuß ' H ypothekenbanken, 
denn tro tz d e r fü r diese A ufteilung aufgew endeten ^ e rade die Politik, die sich d a rau f gründete, daß 
Kosten sollen ja  die um gebauten H äuser noch eine, aieo Boden w erte  dauernd  steigen, ist heu te so falsch, 
wenn auch bescheidene Rente bringen. In den m eisten j .  sf;lbst die kurzsichtigsten H ypothekenbanken
F ällen  w ird es sich um H äuser handeln, die bereits diese Tatsache hä tten  erkennen müssen. Jeder, d e r  
sta rk  belastet sind, deren  Belastung auf G rund einer n u r einigerm aßen fachmännisch geschult ist, weiß, 
eingebildeten, sehr hohen F riedensm iete entstanden daß die Werte des deutschen Baulandes sranz un- 
und heute kaum  noch zu veran tw orten  ist, die also, geheuerlich srefallen s in d
wenn d ie ehem als w ertvollen Großwohnungen in p  , ,  . Seneueiiicn gelallen sind.
K leinwohnungen aufgeteilt w erden, einen Teil dieses Koll*ancl, welches heute fü r Bauzwecke erschlossen 
eingebildeten W ertes einbüßen und als w irtschaftlich Ye .so^» nu r noch einen B ruditeil des vor 
geeignete O b jek te  für eine A ufteilung gar nicht in ^ m r> 1.?Fe vorlian{:lenen W ertes; da die K aufkraft 
F rage kom m en können. " der Bevölkerung, d. h. die F ähigkeit, M iete zu zahlen,

D er B erliner und ebenso der übrige großstädti- B®Srenzt ist. da auf der anderen  Seite die Baukosten 
sehe H ausbesitz muß sich m it dem  G edanken v ertrau t sch'ver no«i w eiter zu drücken sind, da S traßenbau
machen, daß  ganz erhebliche Teile des in W ohnhäu- koston ebenfalls nur unw esentlich eingeschränkt 
sern  angelegten K apitals a b  g e s c h r i e b e n  w er- werden  können, da  vor allem  ab e r heu te die Z i n s -  
den müssen. s a t z e  noch eine völlig unbegründete Flöhe haben,

D a diese Abschreibung nicht, w ie es ein sorg- ?nn einzig und allein  d a s  W ertob jek t im P reise
sam er K aufm ann norm alerw eise tun  muß, in k leinen schwanken, welches nicht durch M aterial uncl A rbert 
Raten über eine lange Reihe von Jahren  verte ilt wie das Haus, sondern welches vorhanden
geschieht, sondern da diese Abschreibung in den lst. UI?d dessen W ert sich nach der R ente richtet, 
m eisten F allen  p l ö t z l i c h  und z w a n g s w e i s e  n a 111  ̂ i c h d e r  B o d e n .
vor sich geht, w ird es ohne jeden Zweifel zu zahl- Es ist heu te so w eit gekom men, daß die Be
reichen Zusam m enbrüchen der E igentüm er d era rtig e r Strebungen der deutschen B odenreform er völlm  
A lthäuser kommen. gegenstandslos gew orden sind. W enn heute noch

B ereits vor Jahren  h a t der V erfasser d a rau f hin- irgendwelche O rganisationen die a l t e  P h r a s e  
gewiesen, daß bei d e r Entwicklung der deutschen v o m  B o d e n w u c h e r  w iederholen  so bedeute t 
Bau- und W ohnungswirtschaft es ein schwerer F elder das nichts w eiter als eine von keiner Sachkenn+r,;« 
w ar, getrüb te  Spekulation auf die D um m heit der M ensdien

die Aufweitungshypotheken in einfache Darlehns- Es gibt heute keine R o d e n s n e k n l c- 
hypotheken umzuwandeln, statt eine zwangsweise der Bodenreformer mehr *

Amortisation vorzusehen. . , .
D er Fehle,r rächt sich heule I» vielen F allen  w ird e i n j e a h i "  B l K l l e n ' S ' 1K ^ d i e ^ C e «  '
die neue Beleihung großstädtischer A lthäuser nicht durch nichts m ehr begründet d n t  n ;  w  +

a s m  S Ä t f r K a s i
d . a ^ V X Ä "  r ; ,edu « d a H " fp l’„i? f e t e Se„n: l i  I S ’ Ä S T l Ä ' f f i S S
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Wie also der Gläubiger einer I. 
i. T qo-p p« heute noch verantworten kann, ein

Es ist u m  so unverständlicher, als wir in den 
letzten zehn Jahren eine Bautätigkeit hatten, die bei 
ihrer Weiterentwicklung den großstädtischen Althaus- 
besitz und zwar nicht nur Großwohnungen, sondern
auch Klein- und K lein stw ohnungen , ständig weite
entwerten wird. Sobald erst einmal Angebot und 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt sich einiger
maßenAusgeglichen haben, werden die meisten wirt
schaftlich überalterten Altwohnungen im Vergleich zu
den kulturell ein w an d fre ien  Neubauwohnungen relaüv
weiter im Werte sinken, wahrend die Neubau 
Wohnungen auf Jahrzehnte hinaus noch rationell 
bleiben werden. .

Die Rentabilität der Altwohnungen wird weiter 
und weiter fallen.

Und niemand denkt an eine Abschreibung 
wenigstens der Bauwerte!

Dabei droht eine neue Gefahr für den städtischen 
Hausbesitz. Wer beispielsweise in der Umgebung 
Groß-Berlins die Entwicklung der Kleinsiedlungen 
beobachtet hat, wer beobachtet hat, mit welchem 
Opfermut und unter welchen Entbehrungen hundert
tausende Berliner Einwohner dabei sind, sich draußen

vor den Toren der Stadt Heimstätten zu gründen, 
der wird begreifen, daß die bereits im Gange befind 
liehe Umsiedlung der großstädtischen Bevölkerung zu 
einer ganz großen Gefahr für den veralteten Berliner 
Hausblsitz werden wird. Eine weitere Mahnung zu 
einer Umstellung des Hypothekenwesens.

W e n n  aber sdion einmal Vorwürfe und Anklagen 
erhoben werden, dann darf m a n  auch an eigenen 
Fehlern nicht vorübergehen:

Das ganze Tax- und Schätzungswesen, wie es 
heute noch üblich und von den Hypotheken
banken vorgeschrieben ist, ist völlig überaltert.

Es ist vollkommen sinnlos, heute noch den Alt
hausbesitz nach Friedenswerten zu schätzen und aut 
Grund dieser Schätzungen Hypotheken zu geben. Es 
ist sinnlos, den Wert eines Hauses zu ermitteln unter 
Zugrundelegung seiner ursprünglichen Gestehungs
kosten und unter Zugrundelegung einer Lebensdauer,
die zwar technisch richtig, wirtschaftlich aber falsch 
ist, da die technische Lebensdauer eines Hauses die 
wirtschaftliche Lebensdauer unendlich überragt. Es 
ist hohe Zeit, daß nicht nur der deutsche groß
städtische Althausbesitz, sondern auch die d e u t 
s c h e n  H y p o t h e k e n b a n k e n  die Krisenzeichen 
erkennen. Es ist hohe Zeit, endlich mit der veralteten 
Methode der Hypothekenausleihung, der Beleihung 
des städtischen Althausbesitzes Schluß zu machen.

BAUSTATISTIK
Der Baumarkt in der Kreditkrise. Bereits zu 

Beginn des Jahres war für die Bausaison 19j 1 mit 
einer Verminderung der verfügbaren langfristigen 
Kredite u m  etwa 1 Milliarde zu rechnen Nach den 
Vorgängen der letzten Wochen m u ß  das „Institut iur 
Konjunkturforschung“ die damalige Schatzung noch 
als viel zu optimistisch beurteilen. W e n n  auch vor
erst im einzelnen noch nicht zu übersehen ist, welche 
Rückwirkungen die Kreditkrise auf die verschiedenen 
Kreditquellen des Baumarktes gehabt hat, so wird 
doch mit einer ganz e r h e b l i c h e n  s a r k e r e n  
V e r r i n g e r u n g  der verfügbaren Mittel und damit 
auch des Bauvolumens gegenüber d e m  Vorjahre zu 
rechnen sein; das Institut schätzt dessen Rückgang aut 
mehr als ein Drittel von 1930. Kennzeichnend für die 
Lage ist der geringe B e s c h ä f t i g u n g s g r a d .  
Ende Juni, also noch in der besten Bauzeit und so
gar noch vor Ausbruch der Kreditkrise waren die 
gewerkschaftlich organisierten Bauarbeiter diesmal 
nur zu 45,3 v. H. (im Vorjahre 61,3 v. H.) beschäftigt. 
Im Juli hat sidi der Beschäftigungsgrad sogar noch 
weiter verschlechtert. Auch der B a u s t o f  t a b s a t z  
war im ersten Halbjahr u m  ein Drittel geringer als 
im Vorjahr.

In besonders starkem Maße ist die o 11 e n t - 
liehe Bautätigkeit gedrosselt dadurch, daß alle 
irgendwie aufschiebbaren Bauvorhaben bis aut 
weiteres zurückgestellt werden mußten. Daß di 
p r i v a t e  Bautätigkeit gegenwärtig den stärksten 
Einschränkungen unterworfen ist und nur noch in 
Ausnahmefällen tätig sein kann, ist bekannt.

Eine weitere Erschwerung besonders für die 
Wohnungsbautätigkeit ergibt sich aus der Spanne 
zwischen Bau- und Finanzierungskosten einerseits unc 
d e m  Mieterlös andererseits. Arbeitslosigkeit und 
Lohnsenkung haben die Einkommen derart stark 
verringert, daß die Aufbringung der Mieten, trotz 
aller Verbilligung, immer schwerer fallt. —

Die Bautätigkeit im ersten Halbjahr 1931. Im
Juni hat der Wohnungsbau gegenüber d e m  Vormonat 
zugenommen, er blieb jedoch gegen d®1* J u.n1..4̂  
zurück In den deutschen Groß- und Mittelstädten 
wurden im Berichtsmonat nach Angaben von „Wirt
schaft und Statistik“ insgesamt 12 739 Wohnungen 
fertiegestellt, d. h. 6000 Wohnungen oder 89 y. H. 
mehr als im Mai 1931 und 1000 oder 7 v. H. weniger

als im Juni 1930. In der e r s t e n  H ä l f t e  d i es es  
J a h r e s  wurden im ganzen 54 850 Wohnungen 
fertiggestellt gegenüber 82 000 im Jahre 19a0 
und 46°100 im Jahre 1929.

Der Anteil der K l e i n w o h n u n g e n  mit il bis 
5 Wohnräumen hat an der Gesamtzahl der fertig
gestellten Wohnungen 
\T„„ ( n n  p r l i r + l t p t p T l  W o

;en w  e i t e r z u g e n o m men.
W o h n  ungen waren:

im Jahre im l.Bj.
1927 1928 1929 1930 1931

34,2 35,6 43,0 49,4 53.6

62,6 60,4 53,8 48,2 44,6

3,2 4,0 3,2 2,4 1,8

K leinw ohnungen
(1—3 Wohnräume) .

M ittelwohnungen
(4—6 Wohnräume) .

Großwohnungen
(über 6 Wohnräume)

Zurückgegangen ist auch dieses Mal der Anteil 
d e r  E i n f a m i l i e n h ä u s e r  an der Gesamtzahl 
der fertiggestellten Wohngebäude. Dieser Anteil war 
in der ersten Hälfte 1951 =  22, 4 v. H. gegen 27,a v. H. 
in 1950 und 30,7 v. H. in 1929.

Der A b g a n g  durch Brand, Abbruch usw.
betrug:

Nichtw ohn- 
im 1. H albjahr gebäude
1 9 3 1 ...........................................  532
1930 ...........................................  601
1929 487

W ohn
gebäude

473
640
608

W ohnungen
insgesam t

2118
2827
2937

Auch im ersten Halbjahr 1931 ergaben sich beim 
Reinzugang an Wohnungen in den einzelnen Städten, 
auf .1000 der Bevölkerung bezogen, erhebliche Unter
schiede. Verhältnismäßig a m  s t ä r k s t e n  war der 
Zugang in Frankfurt a. M., Hamburg, Bremen und 
Stettin, a m  s c h w ä c h s t e n  in Mainz, Erfurt, 
Gelsenkirchen, Halle und Kassel.

Der umbaute R a u m  betrug bei den im Juni fertig
gestellten N i c h t w o h n g e b ä u d e n  688 900 cbra 
gegen 885 900cbm im Mai .1931, also 22 v. H. weniger. 
Im ersten Halbjahr 1931 stellte sidi das Bauvolumen 
der fertiggestellten ö f f e n t l i c h e n  Gebäude auf 
1 347 800 chm, d. h. 49 v. H. weniger als im Vorjahr, 
aber 19 v. IT. mehr als 1929, und das der g e w e r b 
l i c h e n  Gebäude auf 4 370 800cbm, mithin 36 v. H. 
weniger als im Vorjahr und 35 v. H. weniger als 1929.

In sämtlichen Gemeinden mit über 10 000 Ein
wohnern wurden im Juni d. J. 16 300 Wohnungen 
fertiggestellt (Mai 8500, Juni .1930: 16 000); auf die 
Städte mit über 50 000 Einwohnern entfallen davon 

v. H. -
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